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Das Städtebauförderungsprogramm 
Wachstum und nachhaltige Entwicklung 

– nachhaltige Stadt 
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Anlass/ Hintergrund

▪ Aufnahme des Niedergermanischen Limes in das UNESCO-Welterbe

▪ Remagen als eine von 44 Fundstätten und einzige Stätte in Rheinland-Pfalz 

 Möglichkeit Fördermittel zu erhalten, um die römischen Funde und den 
Gesamtbereich aufzuwerten und besser zu präsentieren

Grafik: Von Ziegelbrenner - Eigenes Werk (own work); Source of Information: Putzger – Historischer Weltatlas, 89. Auflage, 1965; Westermanns Großer Atlas zur Weltgeschichte, 1978; Hugo Thoen (Red.): De Romeinen langs de 
Vlaamse Kust. Gemeentekrediet, Koksijde en Oudenburg 1987, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6350328.
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Das Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Entwicklung
- Nachhaltige Stadt in Rheinland-Pfalz

▪ Gemeinsame Finanzierung durch:

▪ Anwendungsvoraussetzungen des Programms sind:

• Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)

• Beteiligungsformate vor Ort

Bund Land Stadt
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Das Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Entwicklung – 
nachhaltige Stadt in Rheinland-Pfalz

▪ Förderung von zentralen Versorgungsbereichen, die von Funktionsverlusten, 

bedroht sind, als Standort für Wirtschaft und Kultur sowie als Ort zum Wohnen, 

Arbeiten und Leben zu erhalten und zu entwickeln

▪ Stärkung einer nachhaltigen grünen Infrastruktur in Städten und Regionen → 

Gestaltung von Freiräumen, mehr Stadtgrün und Klimaschutzmaßnahmen

▪ Langfristiges Programm: 10 Jahre Umsetzung unterschiedlicher Projekte zur 

Aufwertung und Verbesserung des Stadtteils 

▪ Gemeinsame Entwicklung durch Stadt sowie Bürgerinnen und Bürger

▪ Festlegung des Fördergebiets durch Beschluss des Stadtrats
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Was kann gefördert werden?

▪ Maßnahmen zur Entwicklung von Brachflächen → Unterstützung 

Wohnungsbau

▪ Verbesserung des öffentlichen Raumes, des Wohnumfeldes und privater 

Freiflächen

▪ Anpassung und Entwicklung der städtischen Infrastruktur und 

Grundversorgung

▪ Klimaanpassungsmaßnahmen / Klimaschutzmaßnahmen

▪ Rückbau leerstehender, dauerhaft nicht mehr genutzter Gebäude und 

deren Infrastruktur

▪ die Aufwertung des öffentlichen Raums (Straßen, Wege, Plätze)

▪ die Instandsetzung und Modernisierung von das Stadtbild prägenden 

Gebäuden (einschließlich der energetischen Erneuerung)

▪ …

Fördergegenstände
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Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (kurz: ISEK) 

Was ist ein ISEK?

▪ Stadtplanerisches Konzept für das Fördergebiet

▪ Voraussetzung und Grundlage für den Erhalt von Fördergeldern

▪ Inhalte: 

• Analyse der Situation im Gebiet

• Zusammenfassende Beschreibung der Probleme und Chancen

• Entwicklungsziele für das Gebiet

• Maßnahmen, die zu einer Verbesserung der Situation führen sollen

▪ Wird gemeinschaftlich mit allen betroffenen Personen erarbeitet

▪ Wird vom Stadtrat beschlossen
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Was sind Vorbereitende Untersuchungen nach § 141 BauGB? 

▪ Städtebauliche Missstände werden durch die Durchführung von vorbereitenden 

Untersuchungen identifiziert sowie städtebaulich begründet. Aufgabe der 

vorbereitenden Untersuchungen nach § 141 BauGB ist es, die für die förmliche 

Festlegung von Sanierungsgebieten notwendigen Beurteilungsgrundlagen im Hinblick 

auf

▪ die Notwendigkeit der Sanierung,

▪ die sozialen, strukturellen und städtebaulichen Verhältnisse,

▪ die anzustrebenden allgemeinen Ziele sowie

▪ die Durchführbarkeit der Sanierung im Allgemeinen

▪ Zur Ermittlung der Mitwirkungsbereitschaft und weiterführenden Informationen zu den 

Gebäuden wird im Juli/August 2022 eine Eigentümerbefragung mittels eines 

Fragebogens durchgeführt
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Wachstum und nachhaltige Stadt – 
nachhaltige Entwicklung Remagen
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Das Untersuchungsgebiet
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VU und ISEK – Der Weg

▪ Umfangreiche Bestandsanalyse

▪ Einbeziehung der Bürger und Stadtteilakteure mit 

Auftaktveranstaltung und Stadtteilspaziergang, schriftlicher 

Befragung, Schlüsselgesprächen und 

einem Bürgerworkshop

▪ Ableitung von Stärken und Schwächen für das Gebiet

▪ Entwicklung von Maßnahmen und Kostenschätzung

▪ Endbericht

  Beschluss von VU und ISEK
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DRINGENDER HANDLUNGSBEDARF

▪ Historie im Stadtbild sichtbar machen

▪ Funktionale und gestalterische Mängel im öffentlichen Raum beseitigen (insb. Drususplatz, 

Fußgängerzone, Maisons-Laffitte-Platz, östlicher Teilbereich Rheinpromenade)

▪ Verbindung zwischen der Innenstadt und der Rheinpromenade und dem dortigen Radweg 

schaffen

▪ Potenzial für Tages- und Freizeittourismus besser nutzen

▪ Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und fehlende Radverkehrsinfrastruktur ausbauen

▪ Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf der privaten Bausubstanz finanziell 

unterstützen

▪ Barrierefreiheit verbessern
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EMPFEHLUNG ABGRENZUNG SANIERUNGS- UND FÖRDERGEBIET

Eigene Darstellung FIRU mbH Mai 2023, auf Basis von Kataster der Stadt Remagen.
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LEITBILD, ZIELE, HANDLUNGSFELDER UND MAßNAHMEN

Geschichte.Nachhaltig.Erleben

Ziele

Handlungs-

felder

Maßnahmen Einzelmaßnahmen

A - TOURISMUS UND 
RÖMISCHES ERBE

B - NACHHALTIGKEIT UND 
MOBILITÄT

C - ÖFFENTLICHER RAUM, 
GRÜN- UND FREIRAUM 

UND STADTKLIMA

D - STÄDTEBAU UND 
STADTGESTALT

▪ Sichtbarmachung des 
römischen Erbes und des 
Niedergerm. Limes im Stadt-
bild

▪ Verknüpfung der römischen 
Funde mit den vorhandenen 
touristischen Einrichtungen

▪ Erhalt und Attraktvierung 
der weiteren tourist. Ziele

▪ Erstellung eines einheitli-
chen Vermittlungskonzeptes 
zur Qualifizierung des 
Tourismus in Remagen

▪ Erlebbarmachung des ge-
schichtlichen Erbes gener-
ationenübergreifend

▪ Erhöhung der Verkehrs-
sicherheit

▪ Neuausrichtung der inner-
städtischen Mobilität – 
gleichberechtigt, miteinan-
der, mobil

▪ Verbesserung der Barriere-
freiheit

▪ Förderung von Klimaan-
passungsmaßnahmen

▪ Erhöhung der Energie-
effizienz und Ausbau 
erneuerbarer Energien

▪ Nachhaltige Nutzung der 
Flächen

▪ Minderung des Verkehrs-
lärms

▪ Verbesserung der Aufent-
haltsqualität

▪ Schaffung von Angeboten 
für alle Generationen

▪ Verbesserung des Stadt-
klimas

▪ Belebung der Innenstadt

▪ Bewahrung und Weiter-
entwicklung des historischen 
Stadtbildes

▪ Sensibler Umgang mit Neu-
bauten

▪ Aufwertung der Bausubs-
tanz

▪ Optimierung der Verbindung 
Rheinpromenade Innenstadt

▪ Erhöhung des Sicherheits-
gefühls

▪ Schaffung eines freund-
lichen und einladenden 
Erscheinungsbildes

Leitbild
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MAßNAHMEN
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MAßNAHMEN – HANDLUNGSFELD A (EXEMPLARISCH)
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MAßNAHMEN – HANDLUNGSFELD B (EXEMPLARISCH)
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MAßNAHMEN – HANDLUNGSFELD C (EXEMPLARISCH)
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MAßNAHMEN – HANDLUNGSFELD D (EXEMPLARISCH)
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FINANZIERUNGSPLANUNG

Handlungsfeld

Kosten 

„Wachstum und 

nachhaltige 

Entwicklung“

(in €)

Kosten Andere

(in €)
Summe (in €)

Übergreifende Maßnahmen 1.080.000,00 1.080.000,00

A - Tourismus und römisches Erbe 3.920.000,00 3.920.000,00

B - Nachhaltigkeit und Mobilität 5.895.000,00 5.895.000,00

C - Öffentlicher Raum, Grün- und 

Freiraum und Stadtklima
4.093.000,00 1.562.000,00 5.955.000,00

D - Städtebau und Stadtgestalt 2.392.000,00 247.000,00 2.639.000,00

17.380.000,00 2.109.000,00 19.489.000,00
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VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT!
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